Rechtsprechung ArbRB 1/2004

Individualarbeitsrecht

)7 Betriebsiibergang

Die Weigerung, Personal zu iibernehmen, hindert
einen Betriebsiibergang nicht.

EuGH, Urt. v. 20.11.2003 — Rs. C-340/01 — Carlito Abler
u.a. gegen Sodexho MM Catering Gesellschaft mbH
Richtlinie 77/187/EWG des Rates v. 14.2.1977 (RL)
Art. 1 Abs. 1

Das Problem: Handelt es sich um den Ubergang eines
Betriebsteils i.S.v. Art.1 RL, wenn ein Auftraggeber,
der einen ersten Unternehmer vertraglich mit der ge-
samten Verpflegung in einem Krankenhaus betraut
(Lieferung und Versorgung mit Speisen und Getrinken
fiir Patienten und Personal einschlieBlich Restaurant und
Cafeteria) hatte, diesen Vertrag beendet und iiber die-
selbe Leistung einen neuen Vertrag mit einem zweiten
Unternehmer abschlie8t, wenn der zweite Unternechmer
zum einen zuvor von dem ersten Unternehmer benutzte
und beiden nacheinander vom Auftraggeber zur Ver-
fligung gestellte wesentliche materielle Betriebsmittel
benutzt und zum anderen die Ubernahme der Arbeit-
nehmer des ersten Unternehmers verweigert?

Der zweite Unternehmer erhielt keinerlei Kalkulationen,
Meniipldne, Didtplidne, Rezepturen oder Erfahrungsbe-
richte von seinem Vorginger, auch nicht gelagerte Waren.

Die Entscheidung des Gerichts: Es ist eine Gesamt-
bewertung aller Umstinde vorzunehmen. Die Verpfle-
gung kann nicht als eine Tatigkeit angesehen werden, bei
der es im Wesentlichen auf die menschliche Arbeitskraft
ankommt, da dafiir Inventar in betridchtlichem Umfang
erforderlich ist. Die Situation ist hier durch die ausdriick-
liche und unabdingbare Verpflichtung zur Zubereitung
der Speisen in der Kiiche des Krankenhauses und folg-
lich zur Ubernahme dieser Betriebsmittel gepriigt. Der
Ubergang der Riumlichkeiten und des vom Spital zur
Verfiigung gestellten Inventars, der fiir die Zubereitung
und die Verteilung der Speisen an die Patienten und das
Spitalspersonal unerlésslich erscheint, reicht unter diesen
Umstiinden fiir die Erfiillung der Merkmale des Uber-
gangs der wirtschaftlichen Einheit aus. Es ist auerdem
klar ersichtlich, dass der neue Auftragnehmer zwangs-
laufig im Wesentlichen die Kunden seines Vorgéngers
tibernommen hat, da diese gebunden sind. Dass kein Per-
sonal iibernommen wurde, fillt demgegeniiber wenig ins
Gewicht. Auch dass das Eigentum an den Betriebsmit-
teln nicht iibertragen wurde, ist nicht erheblich, da der
Besitz daran iibertragen wurde.

Konsequenzen fiir die Praxis: Die Entscheidung fiihrt
zur weiteren Kldrung der Rechtsprechung des EuGH.
Der Generalanwalt nahm keinen Betriebsiibergang an, da
der Verlust eines Auftrags fiir sich genommen kein Indiz
fiir einen Betriebs(teil)iibergang sein konne. Sowohl aus
rechtlichen als auch aus wirtschaftlichen Griinden solle
der EuGH Zuriickhaltung bei der Anwendung der Richt-
linie 77/187 auf Branchen iiben, in denen die zumeist be-
fristeten vertraglichen Beziehungen wechseln konnen —
wie dies im vorliegenden Fall geschehen sei. Letzteres
hat der EuGH jedoch nicht in Erwédgung gezogen.


Re
Beraterhinweis: Auch wenn nur geringe Anforderungen
an das Verlangen der Urlaubsu¨bertragung gestellt werden,
ist den Arbeitnehmern zu raten, die U¨
bertragung
dem Arbeitgeber gegenu¨ber mo¨glichst schriftlich vor
Ablauf des Urlaubsjahres geltend zu machen. Der
Nachweis einer nur konkludenten Geltendmachung der
U¨
bertragung von Teilurlaub auf das folgende Jahr du¨rfte
ansonsten regelma¨ßig sehr schwer fallen, sofern nicht in
den Betrieben bereits ein formalisierte Antragssystem
fu¨r Urlaubsanspru¨che besteht.
RAin FAinArbR Daniela Range-Ditz, Dr. Ditz und
Partner, Rastatt
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Der oft erteilte Rat an Arbeitgeber, auf
keinen Fall Personal zu iibernehmen, garantiert jeden-
falls nicht, einen Betriebsiibergang zu verhindern. Es
kommt darauf an, wie sehr die libernommene Tatigkeit
von der menschlichen Arbeitskraft abhiingt. Kommt
es dem Auftraggeber primir auf Ubernahme der Be-
triebsmittel an, will er insbesondere die Fortsetzung der
Tatigkeit in denselben Riumen sicherstellen, hilft es dem
zweiten Unternehmen nichts, wenn es keine Arbeitneh-
mer vom ersten Unternehmen iibernimmt. Dies werden
insbesondere Unternehmen im Cateringbereich, aber
auch Unternehmen anderer Branchen, bei Bewerbungen
um Auftrige nun zu beriicksichtigen haben. <]

RAin FAinArbR Elisabeth Miiller, Kliemt & Vollstddt,
Berlin



Re
und Eltern sich nachteilig auf die Entwicklung der Kinder
auswirken ko¨nnen. In einer zweiten Stufe pru¨ft das
Gericht, ob das behauptete pa¨dagogische Modell tatsa¨chlich
ursa¨chlich fu¨r die Ablehnung des Teilzeitbegehrens
ist. Eine kontinuierliche Betreuung der Kinder ist bei einer
Ta¨tigkeit nur an 2 Tagen in der Woche nicht mo¨glich.
Im Rahmen der Entscheidung folgt der Senat der Auffassung
der Kla¨gerin, wonach der Ausschluss der Teilzeitbescha
¨ftigten aus dem Anwendungsbereich von § 15b
Abs. 1 Buchst. a BAT unwirksam ist. Es liegt ein Verstoß
gegen das Benachteiligungsverbot aus § 4 Abs. 1 TzBfG
vor, welches auch die Tarifvertragsparteien bindet. Auch
Teilzeitbescha¨ftigte ko¨nnen ein Interesse daran haben,
ihre bereits reduzierte Arbeitszeit weiter zu reduzieren.
Ob § 15b BAT daru¨ber hinaus auch wegen einer geschlechtsbezogenen
Diskriminierung unwirksam ist,
wurde vom Gericht ausdru¨cklich offen gelassen.


